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MMuusstteerr::  VVoollllssttrreecckkbbaarreess  SScchhuullddaanneerrkkeennnnttnniiss    
((nnaacchh  §§§§  778811  BBGGBB,,  779944  AAbbssaattzz  11  SSaattzz  55  ZZPPOO))  
 
 
Vor mir, dem unterzeichneten Notar     in      
 
erschien heute, am      
Herr / Frau     in      
 
Er / Sie hat sich durch Vorlage eines Reisepasses ausgewiesen. 
 
 
Der Erschienene erklärte: 
 
1.) Ich,     , erkenne hiermit an, Herrn      in   
  einen Betrag in Höhe von     € nebst     % Zinsen p. a. 
seit dem      zu schulden. 
 
2.) Ich verpflichte mich hierdurch, den in vorstehend Ziffer 1 genannten Betrag in monatlichen Raten 
zu jeweils     € zurückzuzahlen. Sollte ich mit einer Rate länger als   
  Tage in Verzug kommen, ist der gesamte noch offene Restbetrag zur Zahlung fällig. 
 
3.) In Ansehung meiner vorstehend übernommenen Zahlungsverpflichtung unterwerfe ich mich 
hiermit gegenüber Herrn     in Höhe von      der soforti-
gen Zwangsvollstreckung in mein gesamtes Vermögen. 
 
4.) Ich trage die Kosten der Errichtung und der Ausfertigung dieser Urkunde. Ich ersuche um eine 
Ausfertigung für mich und eine vollstreckbare Ausfertigung für Herrn     zu dessen 
Händen. 
 
Vorgelesen, genehmigt, unterschrieben 
 
      
(Ort, Datum) 
 
 
      
(Unterschrift Schuldner)      
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(Unterschrift Notar) 
 
 
 
Anmerkungen für den Verwender des Musters: 
 
• Vorstehendes Schuldanerkenntnis stellt einen Vollstreckungstitel im Sinne des § 794 Absatz 1 

Nr.: 5 Zivilprozessordnung (ZPO) dar, wenn sich der Schuldner in Höhe der Forderung der soforti-
gen Zwangsvollstreckung in sein Vermögen unterworfen hat, was jedoch zwingend der notariel-
len Beurkundung bedarf. 
 

• Der notariellen Beurkundung steht eine vor einem deutschen Gericht zu Protokoll gegebene Er-
klärung gleich (§ 127a BGB). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


